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Anordnung 
über die Bewerbung, die Auswahl und 
Zulassung zum Direktstudium an den 

Ingenieur- und Fachschulen
— Zulassungsordnung — 

vom 15. April 1972

Gemäß § 79 Abs. 2 des Gesetzes vom 25. Februar 
1965 über das einheitliche sozialistische Bildungssystem 
(GBl. I Nr. 6 S. 83), der Verordnung vom 15. April 1970 
über die Berufsberatung (GBl. II Nr. 43 S. 311) und 
§ 3 Abs. 1 Ziff. 4 der Verordnung vom 15. Oktober 1969 
über das Statut des Ministeriums für Hoch- und Fach
schulwesen (GBl. II Nr. 89 S. 547) erfolgt die Zulassung 
zum Studium an den Ingenieur- und Fachschulen ein
schließlich der Fachschulabteilungen an Universitäten 
und Hochschulen der Deutschen Demokratischen Re
publik nach dem Leistungsprinzip unter Berücksich
tigung der sozialen Struktur der Bevölkerung und auf 
der Grundlage der durch den Volkswirtschaftsplan 
festgelegten Ausbildungskapazitäten. Deshalb wird im 
Einvernehmen mit den Leitern der zentralen staatli
chen Organe, dem Zentralrat der Freien Deutschen Ju
gend und dem Bundesvorstand des Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbundes folgendes angeordnet: I.

I.
Voraussetzungen für die Studienbewerbung 

und die Zulassung zum Fachschuldirektstudium

§ 1
(1) Voraussetzungen für die Studienbewerbung und 

die Zulassung zum Fachschuldirektstudium sind:
— die Mitwirkung an der Gestaltung der sozialisti

schen Gesellschaft und die Bereitschaft zur aktiven 
Verteidigung des Sozialismus,

— der Nachweis hoher fachlicher Leistungen, verbun
den mit dem Streben, das Wissen und Können 
ständig zu vervollkommnen,

— die Bereitschaft, alle Forderungen der sozialisti
schen Gesellschaft vorbildlich zu erfüllen und nach 
dem erfolgreichen Abschluß des Studiums ein Ar
beitsrechtsverhältnis entsprechend der Verordnung 
vom 3. Februar 1971 über die Vorbereitung und 
Durchführung des Einsatzes der Hoch- und Fach- 
schulabsolventen des Direktstudiums und die För
derung der Absolventen beim Übergang vom Stu
dium zur beruflichen Tätigkeit — Absolventenord
nung — (GBl. II Nr. 37 S. 297) abzuschließen.

(2) Voraussetzung für die Aufnahme des Fachschul
direktstudiums (nachstehend Studium genannt) an den 
Ingenieur- und Fachschulen sowie den Fachschulabtei
lungen an Universitäten und Hochschulen (nachste
hend Fachschulen genannt) sind der Nachweis der 
Kenntnisse der 10. Klasse der polytechnischen Ober
schule und eine in der Regel der gewählten Fachstu
dienrichtung entsprechende abgeschlossene Berufsbil
dung.

II.
Bewerbung

§ 2

(1) Die Bewerbung zum Studium erfolgt an einer 
Fachschule in der gewählten Fachstudienrichtung. Dop
pelbewerbungen sind unzulässig.

(2) Bestandteile der Bewerbungsunterlagen sind:
— ausführliche Beurteilung der Persönlichkeit des 

Bewerbers durch den Betrieb in Abstimmung mit 
den zuständigen Leitungen der Freien Deutschen 
Jugend und der Gewerkschaft,

— Verpflichtungserklärung zur Erfüllung des Studien
auftrages,


